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Rest für die Erben   5.054 fl 
 
 
12.9.1650 Herr Wolf von Oed beschwert sich beim 

Landeshauptmann, dass man den Erben des Hans 
Mayerhofer die Pfändung bewilligt hat, obwohl die 
Schlichtungskommission noch gar nicht festgestellt hat, 
ob nicht diese Erben ihm zuerst ausständige 
Herrenforderungen zu bezahlen hätten. Er beantragt 
die Aussetzung des Pfändungsbeschlusses. ( JSVS ) 

 
17.9.1650 Der Landeshauptmann nimmt die Beschwerde des Wolf 

von Oed zur Kenntnis, bekräftigt aber trotz laufender 
Kommission den Pfändungsbeschluss ( JSVS ) 

 
17.9.1650 Die Erben des Hans Mayerhofer wenden sich in 

Sachen ihrer Schuldforderung an den Herrn von Oed 
an den Landesanwalt ( JSVS ) 

 
1.10.1650 Schwer leserlicher Entwurf eines Schriftsatzes der 

Erben des Hans Mayerhofer gegen den Herrn von Oed 
in Sachen Pfändung wegen Schuldforderung ( JSVS ) 

 
21.10.1650 Offensichtlich kommt es zum Streit über die 

Vermögensabrechnung, so dass eine gerichtliche 
Kommission, zusammengesetzt aus Vertretern beider 
streitenden Parteien, zur Prüfung der 
Vormundschaftsrechnung eingerichtet wurde. Diese 
Kommission bringt am 21.Oktober 1650 einen Vergleich 
zwischen den Brüdern und ihren Vormündern zu 
Stande, der folgende Punkte enthält: 

 
1. Die Brüder überlassen ihren Oheimen 

• ihre Forderung an den König von Spanien wegen 
des Mailändischen Kapitals  

• ihre Forderung bezüglich der Heiratsgüter ihrer 
Großtanten Lucretia Gräfin Gazzoldo und 
Magdalena dei Piccolomini, geborene Freiinnen von 
Sprinzenstein 

• die Forderung beim Aufschlagamt in Engelhartszell  
 

als Dank für ihre Bemühungen als Vormünder. 
 

2. Wenzel Reichard übernimmt 


	-

